Ehrenordnung (EO) des TV Weil

Stand 22.11.2007

1. Ehrungen


a. Silberne Ehrennadel

Mit der silbernen Ehrennadel (ohne Kranz) können Mitglieder, die über längere Zeit hervorragendes Sportliches für den Verein geleistet haben, aufgrund eines Gesamtvorstandsbeschlusses ausgezeichnet werden. Diese Ehrung erfolgt seit 2007 mit Urkunde.
Ebenso können Vorstandsmitglieder und Abteilungsmitarbeiter – so sie noch keine Ehrenmitglieder sind – für mindestens 10-jährige Mitarbeit im Vorstand ausgezeichnet werden.

Letzteres ist dann von Belang, wenn eine Ehrung auf Gau-, Bezirks- oder Landesebene eine vereinsinterne Ehrung voraussetzt. 

b. Ehrenmitgliedschaft

Mitglieder, die 25 Jahre dem Verein angehören oder Mitglieder oder Nichtmitglieder, die über viele Jahre hervorragendes für den Verein geleistet haben, können durch Beschluss des Gesamtvorstandes zum Ehrenmitglied ernannt werden. 

Bei der Ermittlung der Mitgliedsjahre werden die Jahre vor dem 18. Lebensjahr nicht zur Berechnung der Mitgliedsjahre berücksichtigt. Mit der Ehrenmitgliedschaft ist die Silberne Ehrennadel mit Kranz sowie eine Urkunde verbunden.

c. Goldene Ehrennadel

Ehrenmitglieder, die dem Verein 50 Jahre angehören, werden mit der Goldenen Ehrennadel und entsprechender Urkunde ausgezeichnet. Beim Vorliegen besonderer Verdienste kann in besonderen Fällen diese Ehrung aufgrund eines Gesamtvorstandsbeschlusses auch schon früher, aber nicht vor Ablauf des 35. Mitgliedsjahres vorgenommen werden.

d. Zur 60-/70-/75-jährigen Mitgliedschaft

Im Jahr des Erreichens von 60-, 70- und 75- jähriger Mitgliedschaft werden die Mitglieder durch gewidmete Präsente geehrt.

e. Ehrungen der Fachverbände

Vorstandsmitglieder, die sich für den Verein verdient gemacht haben, werden auf Vorschlag des zuständigen Abteilungsmitgliedes, des zuständigen Ressortleiters, des Vorsitzenden oder des Ehrenvorsitzenden für Ehrungen bei ihren Verbänden vorgeschlagen. Der Vorsitzende, ggf. der zuständige Ressort- oder Abteilungsleiter, stellt dort den entsprechenden Antrag.

f. Weitere Ehrungen 

Hervorragende Sportler oder Funktionäre des abgelaufenen Jahres können auf Vorschlag des zuständigen Abteilungsleiters oder zuständigen Ressortleiters für die Wahlen des Sportlers/Mannschaft/Funktionär des Jahres für die eventuellen Wahlen bei Turn- und Sportring der Stadt oder dem Kreissportring vorgeschlagen werden. Hervorragende Vereinsmitarbeiter können auch über die Stadt für die Landesverdienstmedaille vorgeschlagen werden.

Ehrenanträge können von allen Mitgliedern des Vereins gestellt werden. Sie sind mindestens zwei Monate vor dem vorgesehenen Ehrungstermin beim Vorstand einzureichen. 

Zuständig für die Entscheidung sind für die Verleihung der silbernen Ehrennadel der Geschäftsführende Vorstand, für die goldenen Ehrennadel und für die Ehrenmitgliedschaft der Gesamtvorstand. 

2. Ehrenvorsitzender

a. Wahl

Der/die  Ehrenvorsitzende(n) wird/werden von der Generalversammlung auf Lebenszeit ernannt bzw. seines/ihres Amtes enthoben. 

b. Rechtliche Stellung

Der/die Ehrenvorsitzende(n) hat/haben Sitz und Stimme in Geschäftsführendem Vorstand und Gesamtvorstand. Da er/sie keine Anwesenheitspflicht hat/haben, wird/werden sie bei der Ermittlung der Beschlussfähigkeit nicht mit einbezogen. Der/die Ehrenvorsitzenden sind beitragsfrei und haben kostenfreien Zugang zu allen Vereinsveranstaltungen.

c. Einbindung in Vereinsarbeit

i. Der/die Ehrenvorsitzende(n) repräsentier(t)/en den Verein ständig in der Öffentlichkeit.

ii. Der/die Ehrenvorsitzende(n) arbeite(t)/n im Vorstand mit. Ihm (Ihnen) können in dieser Eigenschaft (wie anderen Vorstandsmitgliedern) besondere Aufgaben übertragen werden. 

iii. Dabei nimmt/nehmen er/sie nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden in besonderer Weise an den in der EO genannten Arbeitsbereichen teil.

iv. Der/die Ehrenvorsitzende(n) ist/sind in hervorragender Weise um Ausgleich zwischen möglichen gegensätzlichen Interessen innerhalb des Vereins bemüht, was ihn/sie zu besonderer Zurückhaltung verpflichtet.

3. Ehrenbeisitzer

a. Wahl

Der/die  Ehrenbeisitzer wird/werden von der Generalversammlung auf Lebenszeit ernannt bzw. ihres Amtes enthoben. 

b. Rechtliche Stellung

Der Ehrenbeisitzer hat/haben Sitz und Stimme im Gesamtvorstand. Der/die Ehrenbeisitzer sind von Amtes wegen Ehrenmitglieder und damit beitragsfrei und haben kostenfreien Zugang zu allen Vereinsveranstaltungen.
c. Einbindung in Vereinsarbeit

i. Der/die Ehrenbeisitzer arbeite(t)/n im Vorstand mit. Ihm (Ihnen) können in dieser Eigenschaft (wie anderen Vorstandsmitgliedern) besondere Aufgaben auch dauerhaft übertragen werden. 

ii. Dabei kann/können er/sie nach Rücksprache mit dem an den in der EO genannten Arbeitsbereichen teilnehmen.

4. Teilnahme an Trauerfeiern / Gedenken verstorbener Mitglieder

a. Trauerfeier
Beim Tod von langjährigen oder verdienten Mitgliedern, insbesondere Ehrenmitgliedern, beteiligt sich der Verein bei der Trauerfeier nach Möglichkeit mit Kranz und Nachruf am Sarge, sofern der Termin rechtzeitig dem Verein gemeldet wurde und erwünscht ist. Bei aktiven Vorstandsmitgliedern und hoch verdienten Ehrenmitgliedern kann der Vorsitzende auch die Ehrung durch das Mitführen der Vereinsfahne bei der Trauerfeier anordnen. 

b. Totenehrungen 

Darüber hinaus wird der Verstorbenen in der nachfolgenden Gesamtvorstandssitzung, der nächsten Generalversammlung und am folgenden Totensonntag durch den Vorsitzenden/Sitzungsleiter gedacht.

Des Weiteren wird ein kurzer Nachruf in der Vereinszeitschrift veröffentlicht. Auch in periodischen Vereinschroniken wird der verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht.

Am Totensonntag gedenkt der Verein aller seiner Verstorbenen mit einer Kranzniederlegung am Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges auf dem Jahnhallengeländes.

5. Geburtstags- und Hochzeitsjubiläen von Mitgliedern

a. Besuche 

Ab dem 70. Geburtstag besucht der Verein mit Präsent alle Mitglieder alle fünf Jahre, sofern dies gewünscht wird und das Mitglied von der Lage seines Wohnorts her mit vertretbarem Aufwand zu besuchen ist. Die entsprechenden Abklärungen obliegen der/dem Sachgebietsleiter(in) Gratulationswesen.

Dasselbe gilt für die Goldene und Diamantene Hochzeit von Mitgliedern, sofern die Daten bekannt sind.

Bei ehemaligen oder aktiven Vorstandsmitgliedern kann ein Besuch: auch zum 50., 60. oder 65. Geburtstag, sowie zur Silberner Hochzeit erfolgen.

Bei aktuellen Vorstandsmitglieder gilt dies auch für den 40. Geburtstag, 

b. Glückwunschkarten

i. Grosse Glückwunschkarten erhalten die Mitglieder zu allen runden und halbrunden Geburtstagen (50, 60, 65, 70 usw.) sowie Silbernen, Goldenen und Diamantenen Hochzeiten.

ii. Kleine Glückwunschkarten werden zu allen Geburtstagen ab dem 71. verschickt, sofern keine grosse Karte fällig ist. 

c. Vereinszeitschrift

In regelmäßigem Turnus werden die oben genannten Jubilare in der Vereinszeitschrift aufgeführt. Auf ausdrücklichen Wunsch wird eine solche Nennung auch unterlassen.

Beschlossen bei der Sitzung des Gesamtvorstandes am 22.11.2007. 

